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Satzung zur 1. Änderung der Satzung über 
den Ersatz von Verdienstausfall an beruflich selbstständige 

ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Erkrath 
vom 28.06.2016 

 

 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV NRW.  S. 496), in Verbindung mit § 21 
Abs. 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 
(BHKG) vom 17.Dezember 2015 (GV.NRW.S. 886), hat der Rat der Stadt Erkrath in seiner Sit-
zung am16.06.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der § 1 Abs. 1 der Satzung über den Ersatz von Verdienstausfall an beruflich selbstständige 
ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Erkrath wird wie folgt geän-
dert: 
 

§ 1 
 

(1) Beruflich selbstständige ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Erkrath haben entsprechend § 21 Abs. 3 BHKG Anspruch auf Ersatz des Ver-
dienstausfalls, der Ihnen durch die Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Lehrgängen 
und sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung der Stadt Erkrath entsteht. 

 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
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b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erkrath vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Erkrath, den 28.06.2016 
 
 
          gez. Schultz 
          Bürgermeister 

 
 

*** 

 

 
Satzung 

zur 2. Änderung der Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden 
vom 28.06.2016 

 

Aufgrund von § 7 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 lit. f der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Februar 2015 (GV NRW S. 208) und § 1 der 
Verordnung zur Durchführung eines Bürgerentscheides vom 10. Juli 2004 (GV NRW S. 383), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. Mai 2014 (GV. NRW. S. 305), hat der Rat der 
Stadt Erkrath in seiner Sitzung am 16.06.2016 folgende 2. Änderung der Satzung für die 
Durchführung von Bürgerentscheiden beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

§ 4 Ziff. 1 erhält folgende Fassung: 
 
Abstimmberechtigt für einen Bürgerentscheid im Abstimmungsgebiet ist, wer am Tag des 
Bürgerentscheides Deutscher im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzt, das 16. 
Lebensjahr vollendet hat und mindestens seit dem 16. Tag vor der Abstimmung in der Stadt 
Erkrath seine Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Hauptwohnung hat oder sich sonst 
gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb der Stadt Erkrath hat. 
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§ 2 

 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erkrath vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Erkrath, den 28.06.2016 
 
 
 
          gez. Schultz 
          Bürgermeister 

 

 

 

*** 
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Satzung zur 2. Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Kosten und Gebühren 

in der Stadt Erkrath bei Einsätzen der Feuerwehr 
(Feuerwehrsatzung) 

vom 28.06.2016 

 
Der Rat der Stadt Erkrath hat aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV 
NW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. 
S.496), § 52 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz (BHKG) vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886), und der §§ 1, 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.Oktober 1969 
(GV NW S. 712) SGV.NRW.610, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Beschleuni-
gung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunalrechtli-
cher Vorschriften vom 25.6.2015 (GV. NRW. S.496), in seiner Sitzung am 16.06.2016 folgen-
de Änderungssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die §§ 1 und 2 der Satzung über die Erhebung von Kosten und Gebühren in der Stadt Erkrath 
(Feuerwehrsatzung) werden wie folgt geändert: 
 
 

§ 1 Leistungen der Feuerwehr 
 
(1) Die Stadt Erkrath unterhält zum Brandschutz bei Brandgefahren, zur Hilfeleistung bei 

Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Ex-
plosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden, sowie zum Katastrophen-
schutz bei Großeinsatzlagen und Katastrophen eine Freiwillige Feuerwehr nach Maß-
gabe des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz (BHKG). 

 
(2) Darüber hinaus stellt die Feuerwehr bei Veranstaltungen nach Maßgabe des § 27 

BHKG Brandsicherheitswachen, soweit der Veranstalter dieser Verpflichtung nicht 
genügt oder genügen kann. 

 
(3) Des Weiteren kann die Feuerwehr auf Antrag auch freiwillige Hilfeleistungen erbrin-

gen. Ein Rechtsanspruch zur Durchführung solcher Hilfeleistungen besteht nicht. 
Über die Durchführung entscheidet der Leiter der Feuerwehr. 

 
 

§ 2 Kostenersatz 
 
(1) Die Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs. 1 sind unentgeltlich, soweit in Abs. 2 nichts 

anderes bestimmt ist. 
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(2) Für die Einsätze der Feuerwehr wird der Ersatz der entstandenen Kosten verlangt:  
 
1. von der Verursacherin oder dem Verursacher, wenn sie oder er die Gefahr 

oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat, 
 
2. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines Industrie- oder Gewerbebe-

triebes für die bei einem Brand aufgewandten Sonderlösch- und Sonderein-
satzmittel 

 
 
3. von der Betreiberin oder dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen gem. 

§§ 29 Absatz 1, 30 Absatz 1 Satz 1 oder 31 im Rahmen ihrer Gefährdungshaf-
tung nach sonstigen Vorschriften, 

 
4. von der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der 

Schaden beim Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen o-
der eines Anhängers, der dazu bestimmt ist von einem Kraftfahrzeug mitge-
führt zu werden, entstanden ist, sowie von dem Ersatzpflichtigen in sonstigen 
Fällen der Gefährdungshaftung, 

 
5. von der Transportunternehmerin oder dem Transportunternehmer, der Eigen-

tümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder sonsti-
gen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden bei der Beför-
derung von Gefahrstoffen oder anderen Stoffen und Gegenständen, von de-
nen aufgrund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder ihres Zustandes im Zu-
sammenhang mit der Beförderung Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung, insbesondere für die Allgemeinheit, für wichtige Gemeingüter, für 
Leben und Gesundheit von Menschen sowie für Tiere und Sachen ausgehen 
können oder Wasser gefährdenden Stoffen entstanden ist, 

 
6. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer 

oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden 
beim sonstigen Umgang mit Gefahrstoffen oder Wasser gefährdenden Stoffen 
gemäß Nummer 5 entstanden ist, soweit es sich nicht um Brände handelt, 

 
7. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer 

oder sonstigen Nutzungsberechtigten einer Brandmeldeanlage außer in den 
Fällen nach Nummer 8, wenn der Einsatz Folge einer nicht bestimmungsge-
mäßen oder missbräuchlichen Auslösung war, 

 
8. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ei-

ne Brandmeldung ohne eine für den Einsatz der Feuerwehr erforderliche Prü-
fung weitergeleitet hat, 

 
9. von derjenigen Person, die vorsätzlich grundlos oder in grob fahrlässiger Un-

kenntnis der Tatsachen die Feuerwehr alarmiert hat. 
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(3) Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung die Pflicht einer anderen 
Behörde oder Einrichtung zur Schadensverhütung und Schadensbekämpfung, so sind 
der Gemeinde die Kosten für den Einsatz vom Rechtsträger der anderen Behörde o-
der Einrichtung zu erstatten, sofern ein Kostenersatz nach Abs. 2 nicht möglich ist. 

 
(4) Bei Einsatz hilfeleistender Feuerwehren gemäß § 39 BHKG (Überörtliche Hilfe) sowie 

zur Unterstützung hinzugezogener Dritter (insbesondere private Hilfsorganisationen 
oder das Technische Hilfswerk) verlangt die Stadt auch Ersatz der ihr hierdurch ent-
standenen Kosten nach dem von dort berechneten und in Rechnung gestellten tat-
sächlichen Aufwand. 

 
(5) Vom Ersatz der Kosten kann abgesehen werden, soweit dies nach Lage des Einzelfal-

les eine unbillige Härte wäre oder aufgrund gemeindlichen Interesses gerechtfertigt 
ist. 

 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erkrath vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Erkrath, den 28.06.2016 
          gez. Schultz 
          Bürgermeister 
 

*** 
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Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer 
der Stadt Erkrath – Vergnügungssteuersatzung – 

vom 28.06.2016 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW, Seite 666/SGV NRW 2023), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 09.02.2015 (GV NRW S. 208) - in der aktuell gültigen Fas-
sung - und der §§ 1 – 3 und § 20 Abs. 2 Buchstabe b des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW, Seite 712/SGV NRW 610), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.05.2015 (GV NRW S. 448) - in der aktuell gültigen Fas-
sung - hat der Rat der Stadt Erkrath in seiner Sitzung am 16.06.2016 folgende Vergnügungs-
steuersatzung beschlossen. 
 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Stadt Erkrath veranstalteten nachfolgenden 
Vergnügungen (Veranstaltungen). 
 

(1) Striptease-Vorführungen und Darbietungen ähnlicher Art; 

 
(2) Sex- und Erotikmessen; 

 
(3) Vorführungen von pornographischen und ähnlichen Filmen und Bildern (auch in Ka-

binen); 

 
(4) die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen in Bars, Sauna-, 

FKK- und Swinger Clubs sowie ähnlichen Einrichtungen. 

 
(5) Ausspielungen von Geld oder Gegenständen in Spielklubs, Spielkasinos und ähnlichen 

Einrichtungen; 

 
(6) Das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Ap-

paraten in 

 
a) Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, 
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b) Gastwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnli-

chen Räumen sowie an anderen für jeden zugänglichen Orten. 

 
Als Spielapparate gelten insbesondere auch Personal Computer, die überwiegend zum indi-
viduellen Spielen oder zum gemeinsamen Spielen in Netzwerken oder über das Internet 
verwendet werden können. 
 
 

§ 2 
Steuerfreie Veranstaltungen 

 
Steuerfrei sind: 
 

(1) Familien- und Betriebsfeiern und nicht gewerbsmäßige Veranstaltungen von Verei-

nen; 

 
(2) Veranstaltungen von Gewerkschaften, politischen Parteien und Organisationen sowie 

Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts oder ihrer Organe; 

 
(3) Veranstaltungen, deren Überschuss ausschließlich und unmittelbar zu mildtätigen 

oder gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 52, 53 AO verwendet wird, wenn der 

Zweck bei der Anmeldung nach § 8 angegeben worden ist und der verwendete Be-

trag mindestens die Höhe der Steuer erreicht. 

 
(4) das Halten von Apparaten nach § 1 Nr. 6 im Rahmen von Volksfesten, Jahrmärkten, 

Kirmessen und ähnlichen Veranstaltungen. 

 
 

§ 3 
Steuerschuldner 

 
(1) Steuerschuldner ist der Unternehmer der Veranstaltung (Veranstalter). In den Fällen 

des § 1 Nr. 6 ist der Halter der Apparate (Aufsteller) Veranstalter. 

 
(2) Als Unternehmer (Mitunternehmer) der Veranstaltung gilt auch der Inhaber der 

Grundstücke oder Räume, in oder auf denen die Veranstaltung stattfindet, wenn er 

im Rahmen der Veranstaltung Speisen oder Getränke verkauft oder an den Einnah-

men oder dem Ertrag aus der Veranstaltung beteiligt ist. 
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(3) Personen, die nebeneinander die Steuer schulden, sind Gesamtschuldner. 

 
 

II. Bemessungsgrundlage und Steuersätze 
 

§ 4 
Besteuerung nach Eintrittsgeldern 

 
(1) Wird für eine Veranstaltung ein Eintrittsgeld erhoben, so ist der Veranstalter ver-

pflichtet, Eintrittskarten oder sonstige Ausweise, die im Sinne dieser Satzung als Ein-

trittskarten gelten, auszugeben. Diese müssen die Höhe des Eintrittsgeldes beziffern. 

Bei der Anmeldung der Veranstaltung (§ 8) hat der Veranstalter die Eintrittskarten 

oder sonstigen Ausweise, die zu der Veranstaltung ausgegeben werden sollen, der 

Stadt Erkrath vorzulegen. 

 
(2) Der Veranstalter ist verpflichtet, auf die Eintrittspreise sowie gegebenenfalls auf Art 

und Wert der Zugaben nach Abs. 5 am Eingang zu den Veranstaltungsräumen und an 

der Kasse in geeigneter Weise an für die Besucher leicht sichtbarer Stelle hinzuwei-

sen. 

 
(3) Über die ausgegebenen Eintrittskarten oder sonstigen Ausweise hat der Veranstalter 

für jede Veranstaltung einen Nachweis zu führen. Dieser ist sechs Monate lang auf-

zubewahren und der Stadt Erkrath auf Verlangen vorzulegen. 

 
(4) Die Abrechnung der Eintrittskarten ist der Stadt Erkrath binnen 7 Werktagen nach der 

Veranstaltung, bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen monatlich bis zum 

7. Werktag des nachfolgenden Kalendermonats vorzulegen. 

 
(5) Die Steuer wird nach dem auf der Karte angegebenen Preis und der Zahl der ausge-

gebenen Eintrittskarten berechnet. Sie ist nach dem Entgelt zu berechnen, wenn die-

ses höher ist als der auf der Eintrittskarte angegebene Preis. Entgelt ist die gesamte 

Vergütung, die vor, während oder nach der Veranstaltung für die Teilnahme erhoben 

wird. In einem Teilnahmeentgelt enthaltene Beträge für Speisen und Getränke oder 

sonstige Zugaben bleiben bei der Steuerberechnung außer Ansatz. Sofern der Wert 

der den Teilnehmern gewährten Zugaben nicht exakt ermittelt werden kann, legt die 

Stadt Erkrath den Abzugsbetrag nach Satz 4 unter Würdigung aller Umstände pau-

schal fest. 
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(6) Der Steuersatz beträgt 22,0 v. H. des Eintrittspreises oder Entgelts. Die Stadt Erkrath 

kann den Veranstalter vom Nachweis der Anzahl der ausgegebenen Eintrittskarten 

und ihrer Preise befreien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn dieser 

Nachweis im Einzelfall besonders schwierig ist. 

 
 

§ 5 
Besteuerung nach dem Spielumsatz 

 
(1) Für Spielclubs, Spielkasinos und ähnliche Einrichtungen erfolgt die Besteuerung nach 

dem Spielumsatz (§ 1 Nr. 5) Die Steuer beträgt 10 v. H. des Spielumsatzes. Spielum-

satz ist der Gesamtbetrag der eingesetzten Spielbeträge abzüglich Ausschüttungsbe-

trag. 

 
(2) Der Spielumsatz ist der Stadt Erkrath spätestens 7 Werktage nach der Veranstaltung 

zu erklären. Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen sind die Erklärungen 

monatlich bis zum 7. Werktag des nachfolgenden Monats abzugeben. 

 
(3) Die Stadt Erkrath kann den Veranstalter von dem Einzelnachweis der Höhe des 

Spielumsatzes befreien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn dieser 

Nachweis im Einzelfall besonders schwierig ist oder zur Vereinfachung der Berech-

nung führt. 

 
 

§ 6 
Nach der Größe des benutzten Raumes 

 
(1) Für die Veranstaltungen nach § 1 Nr.1 – 5 ist die Steuer nach der Größe des benutz-

ten Raumes zu erheben, wenn kein Eintrittsgeld erhoben wird. Die Größe des Raumes 

berechnet sich nach dem Flächeninhalt der für die für die Veranstaltung und die Teil-

nehmer bestimmten Räume einschließlich des Schankraumes, aber ausschließlich der 

Küche, Toiletten und ähnlichen Nebenräumen. Entsprechendes gilt für Veranstaltun-

gen im Freien. 

 
(2) Die Steuer beträgt je Veranstaltungstag und angefangene 10 Quadratmeter Veran-

staltungsfläche:  

1. für Veranstaltungen nach § 1 Nr. 1 4,00 EUR 

2. für Veranstaltungen nach § 1 Nr. 2 2,00 EUR 
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3. für Veranstaltungen nach § 1 Nr. 3 3,00 EUR 

4. für Veranstaltungen nach § 1 Nr. 4 4,00 EUR 

 
(3) Die Stadt Erkrath kann den Steuerbetrag mit dem Veranstalter vereinbaren, wenn die 

Ermittlung der Veranstaltungsfläche besonders schwierig ist oder zur Vereinfachung 

der Berechnung führt. 

 
 

§7 
Besteuerung nach dem Spieleinsatz bzw. Anzahl der Apparate 

 
(1) Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder 

ähnlichen Apparaten bemisst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach dem 

Spieleinsatz, bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit nach deren Anzahl. 

 
Spieleinsatz ist die nach § 13 Abs. 9 der Verordnung über Spielgeräte und andere 
Spiele mit Gewinnmöglichkeit (Spielverordnung – SpielV in der aktuellen Fassung) mit 
jeder Auslesung eines Geldspielgerätes durch eine Kontrolleinrichtung zu dokumen-
tierende Summe der von den Spielern je Apparat zur Erlangung des Spielvergnügens 
aufgewendeten Beträge. 

 
(2) Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung 

 
1. In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 6a) bei 

a) Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 4,5 v. H. des Spieleinsatzes 

mindestens 50,00 EUR monatlich 
b) Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 70,00 EUR monatlich 

 
2. In Gastwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnli-

chen Räumen sowie an anderen für jeden zugänglichen Orten. (§ 1 Nr. 6b) bei 

a) Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 4,5 v. H. des Spieleinsatzes 

mindestens 30,00 EUR monatlich 
b) Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 30,00 EUR monatlich 

 
3. an Orten gemäß § 1 (Nr. 6 a und b) 

a) Personal Computer ohne Multimediaausstattung 10,00 EUR monatlich 
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b) Personal Computer mit Multimediaausstattung 15,00 EUR monatlich 

 
4. Apparate, mit denen Gewalttätigkeiten gegen 

Menschen und/oder Tiere dargestellt werden 

oder die die Verherrlichung oder Verharmlo-

sung des Krieges oder pornographische und die 

Würde des Menschen verletzende Praktiken 

zum Gegenstand haben. je Gerät 500,00 EUR monatlich 

 
Die Voraussetzungen für die Erhebung der erhöhten Steuer sind in jedem Fall 
als gegeben anzusehen, wenn das auf dem Apparat installierte Spiel von der 
Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) keine Jugendfreigabe nach § 14 
Jugendschutzgesetz erhalten hat oder von der Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien (BPjM) in die Liste der jugendgefährdenden Medien aufge-
nommen wurde. 

 
(3) Besitzt ein Apparat mehrere Spieleinrichtungen, so gilt jede dieser Einrichtungen als 

ein Apparat. Apparate mit mehr als einer Spieleinrichtung sind solche, an denen 

gleichzeitig zwei oder mehrere Spielvorgänge - z. B. durch separate Geldeinwürfe - 

ausgelöst werden können. 

 
(4) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines Apparates vor dessen Aufstellung und 

jede Änderung hinsichtlich der Art und Anzahl der Apparate an einem Aufstellort bis 

zum 7. Werktag des folgenden Kalendermonats schriftlich anzuzeigen. 

 
(5) Alle Zu- und Abgänge von Apparaten, die seit Abgabe der letzten Vergnügungssteu-

ererklärung durchgeführt wurden, sind Tag genau in der Vergnügungssteuererklärung 

des Folgemonats anzugeben. Bei verspäteter Anzeige bezüglich der Entfernung des 

Apparates gilt als Tag der Beendigung des Haltens der Tag des Anzeigeneingangs. 

Wird ein Spielapparat ohne Gewinnmöglichkeit ausgetauscht, ist dieses nicht anzu-

zeigen. 

 
(6) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates ohne Gewinnmög-

lichkeit ein gleichartiger Apparat, so wird die Vergnügungssteuer für diesen Kalen-

dermonat nur einmal erhoben. 

 
(7) Apparate im Sinne des § 1 Nr. 6 gelten als benutzbar, wenn diese augenscheinlich 

einsatzfähig sind. Wird ein derartiger Apparat nicht eingesetzt (z.B. defekt), so ist die-
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ser abzudecken und mit einem schriftlichen Hinweis entsprechend zu kennzeichnen. 

Der Apparat ist spätestens am folgenden Tag abzubauen. 

 
(8) Eine vorübergehende Betriebsschließung wird bei der Steuerfestsetzung kalender-

monatlich berücksichtigt, wenn diese der Stadt vor der Schließung schriftlich ange-

zeigt worden ist. Der Aufstellort muss jedoch wenigstens einen vollen Kalendermonat 

geschlossen sein. Wird im Laufe des Kalenderjahres die Aufstellung von Apparaten im 

Sinne von Abs. 1 im Stadtgebiet Erkrath vollständig eingestellt, ist dies bis zum 7. 

Werktag des auf die Aufgabe folgenden Monats anzuzeigen und eine Vergnügungs-

steuererklärung einzureichen. 

 
 

III. Gemeinsame Bestimmungen 
 

§ 8 
Anmeldung, Abmeldung und Sicherheitsleistung 

 
(1) Die Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 – 5 sind spätestens 2 Wochen vor deren Beginn 

bei der Stadt Erkrath schriftlich anzumelden. Bei unvorbereiteten und nicht vorherzu-

sehenden Veranstaltungen ist die Anmeldung an dem auf die Veranstaltung folgen-

den Werktage nachzuholen. Veränderungen, die sich auf die Höhe der Steuer auswir-

ken, sind umgehend anzuzeigen. 

 
(2) Die Stadt kann auf Antrag zulassen, dass der Steuerschuldner (§ 3) eine Vergnügungs-

steuererklärung auf vorgeschriebenem amtlichem Vordruck abgibt. Auf diesem Vor-

druck sind die im abgelaufenen Zeitraum erzielten vergnügungssteuerpflichtigen Um-

sätze darzustellen. Die Vergnügungssteuer ist entsprechend zu berechnen. Die Stadt 

legt fest, in welchen Zeitabständen und zu welchen Stichtagen die Vergnügungssteu-

er eingereicht werden muss. 

 
(3) Die Stadt ist berechtigt, eine Sicherheitsleistung in Höhe der voraussichtlichen Steu-

erschuld zu verlangen. 

 
(4) Wird eine Veranstaltung nach § 1 Nrn. 1 – 5 nicht durchgeführt, ist die Stadt Erkrath 

spätestens einen Arbeitstag (montags – freitags) vor dem ursprünglich vorgesehenen 

Termin schriftlich und innerhalb der Geschäftszeiten (Mo-Do 9 bis 16 Uhr, Fr 9 bis 12 

Uhr) zu informieren. 
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§ 9 
Entstehung des Steueranspruches 

 
Der Vergnügungssteueranspruch entsteht mit Abschluss der Veranstaltung, im Falle der Be-
steuerung nach § 7 mit der Aufstellung des Apparates an den in § 1 Nr. 6 genannten Orten. 
 
 

§ 10 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Die Vergnügungssteuer, die für zurückliegende Zeiträume festgesetzt wird, sowie die 

Sicherheitsleistung ist innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe des Steuerbe-

scheides zu entrichten. 

 
(2) Die sich aus den Vergnügungssteuererklärungen nach §§ 1 - 7 ergebende Steuer ist 

bis zum 7. Werktag eines jeden Monats für den Vormonat zu entrichten. Die unbean-

standete Annahme der Vergnügungssteuererklärung durch das Steueramt der Stadt 

Erkrath gilt als formloser Steuerbescheid (Heranziehung). Ein schriftlicher Steuerbe-

scheid wird nur erteilt, wenn die Steuer abweichend von der Steuererklärung festge-

setzt wird. 

 
(3) Die Stadt ist berechtigt, bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen die Steuer 

für einzelne Kalendervierteljahre im Voraus festzusetzen. In diesen Fällen ist die 

Steuer für das jeweilige Kalendervierteljahr zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 

15. November zu entrichten. 

 
(4) Für Spielapparate im Sinne des § 1 Nr. 6 hat der Steuerschuldner (§ 3) jeweils bis zum 

7. Werktag des folgenden Monats der Stadt eine Vergnügungssteuererklärung auf 

vorgeschriebenem amtlichem Vordruck über die im Vormonat im Stadtgebiet Erkrath 

gehaltenen Apparate einzureichen. Die Vergnügungssteuer ist selbst zu berechnen. 

 
(5) Bei der Besteuerung nach dem Spieleinsatz sind den Vergnügungssteuererklärungen 

Zählwerkausdrucke (Original oder Zweitausdruck) für den jeweiligen Abrechnungs-

zeitraum beizufügen. Diese Ausdrucke müssen mindestens folgende Daten enthalten: 

 
Hersteller, Gerätename, Geräteart, Gerätetyp, Gerätenummer, Zulassungsnummer, 
fortlaufende Nummer und Datum des aktuellen und des letzten Zählwerkausdruckes 
und die für die Besteuerung nach § 7 (1) notwendigen Angaben. 
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Die Eintragungen in der Vergnügungssteuererklärung sind getrennt nach Aufstellor-
ten und anschließend aufsteigend nach Zulassungsnummern vorzunehmen. Die 
Zählwerksausdrucke sind entsprechend der Vergnügungssteuererklärung zu sortie-
ren. Die Datenauslesung muss innerhalb der letzten 5 Werktage des jeweils erklärten 
Monats erfolgt sein, soweit die Stadt hiervon keine Ausnahme zugelassen hat.  

 
 

§ 11 
Verspätungszuschlag und Steuerschätzung 

 
(1) Die Festsetzung eines Verspätungszuschlages bei Nichtabgabe oder nicht fristgerech-

ter Abgabe einer Steuererklärung erfolgt nach der Vorschrift des § 152 der Abgaben-

ordnung in der jeweils geltenden Fassung. 

 
(2) Soweit die Stadt Erkrath die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen 

kann, kann sie sie schätzen. Es gilt § 162 Abgabenordnung in der jeweils geltenden 

Fassung. 

 
 

§ 12 
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 

 
Die Gemeinde ist berechtigt, jederzeit zur Nachprüfung der Steuererklärung und zur Feststel-
lung von Steuertatbeständen die Veranstaltungsräume zu betreten, Geschäftsunterlagen 
einzusehen und die Vorlage aktueller Zählwerksausdrucke zu verlangen. 
 
 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Abs. 2 Buchstabe b) Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 in der aktuellen Fassung handelt, wer 
als Veranstalter vorsätzlich oder leichtfertig folgenden Vorschriften bzw. Verpflichtungen 
zuwider handelt. 
 

1. § 4 Abs. 1  Ausgabe von Eintrittskarten 
2. § 4 Abs. 1  Vorlage der Eintrittskarten bei der Anmeldung der Veranstal-
tung 
3. § 4 Abs. 2  Hinweis auf die Eintrittspreise 
4. § 4 Abs. 3  Führung und Aufbewahrung des Nachweises über die ausgege-

benen Eintrittskarten 
5. § 4 Abs. 4  Abrechnung der Eintrittskarten 
6. § 5 Abs. 2  Erklärung des Spielumsatzes 
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7. § 7 Abs. 4 u. 5 Anzeige der erstmaligen Aufstellung eines Spielapparates sowie 
    Änderung (Erhöhung) des Apparatebestandes 
8. § 7 Abs. 7  nicht eingesetzte Apparate nicht abdeckt, kennzeichnet oder 
    abbaut 
9. § 7 Abs. 8  fristgemäße Anzeige einer Betriebsschließung 
10. § 8 Abs. 1  Anmeldung einer Veranstaltung und umgehende Anzeige von 
    steuererhöhenden Änderungen 
11. § 8 Abs. 4  Nichtabmeldung einer Veranstaltung 
12. § 10 Abs. 4  Einreichung einer Steuererklärung 
13. § 10 Abs. 5  Einreichung Zählwerkausdrucke 
14. § 12   Verweigerung des Zutritts 

 
(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden. 
 
(3) Die Vorschriften der §§ 17 und 20 KAG NRW über Straftaten und Ordnungswidrigkei-
ten in der jeweils geltenden Fassung sind anzuwenden. 
 
 

§ 14 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Vergnügungssteuersatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Vergnü-
gungssteuersatzung der Stadt Erkrath in der zuletzt gültigen Fassung vom 30.10.2013 außer 
Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erkrath vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt. 

 
 
Erkrath, den 28.06.2016 
 
 
 
 
          gez. Schultz 
          Bürgermeister 

 
*** 

 

 

Verordnung über die Freigabe verkaufsoffener Sonntage 
im Stadtgebiet von Erkrath im Jahr 2016 

vom 28.06.2016 
 

 

 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Laden-

öffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NW 2006, S. 516 ff.) – zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV. NW 2013, S. 208) – wird für die Stadt Erkrath gemäß 

dem Beschluss des Rates vom 16.06.2016 verordnet: 

 

 

§ 1 

Freigabe von Sonntagen 

 

Die in den nachfolgend näher bestimmten Ortsteilen der Stadt Erkrath gelegenen Ver-

kaufs-stellen dürfen an folgenden Sonntagen im Jahr 2016 geöffnet sein: 

 

1. Im Ortsteil Alt-Erkrath (nachrichtlich: wurde bereits mit der Ordnungsbehördlichen 

Verordnung vom 05.04.2016 nach Dringlichkeitsentscheidung freigegeben) 

a. am 03.07.2016 anlässlich des Festes zum Stadtjubiläum  

in der Zeit von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr, beschränkt auf ein Gebiet begrenzt durch die  

Kreuzstraße im Osten, die Neanderstraße im Norden, die Bismarckstraße im Westen  

und die Bahnstraße im Süden.  
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a) Im gesamten Ortsteil Unterfeldhaus 

a. am 18.12.2016 anlässlich des Weihnachtsmarktes 

  in der Zeit von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 

 

Für den Ortsteil Hochdahl wurde kein Antrag zur Durchführung eines verkaufsoffenen Sonn-

tages im Jahr 2016 gestellt. 

 

 

§ 2 

Ordnungswidrigkeiten 

 

1. Ordnungswidrig handelt, wer an Sonntagen vorsätzlich oder fahrlässig entgegen des § 

1 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. 

 

2. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 13 Abs. 2 LÖG NRW mit einer Geldbuße bis zu 

5000,-- Euro geahndet werden. 

 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

 

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-

che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-

dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erkrath vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 

 

Erkrath, den 28.06.2016 

 

          gez. Schultz 

          Bürgermeister 

 

 

 

 

*** 
 

 

Bekanntmachung über die Einziehung von Straßen gem. § 7 Abs. 2 Straßen- und Wegege-
setz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW); Bahnübergang Hildener Straße Ge-
markung Hochdahl, Flur 3, Flurstück 395/Teilfläche, und Flur 4, Flurstücke 68/Teilfläche, 

325, 328/Teilfläche 
 

 

Die Stadt Erkrath hebt gemäß § 7 Abs. 2 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-

Westfalen (StrWG NRW) in der zurzeit gültigen Fassung die derzeit rechtlich unbeschränkte 

Widmung des Bahnüberganges an der Hildener Straße gemäß beiliegendem Plan auf. 

 

Entsprechend der Darstellung des beiliegenden Katasterplanes wird der Bahnübergang an 

der Hildener Straße Gemarkung Hochdahl, Flur 3, Flurstück 395/Teilfläche, und Flur 4, Flur-

stücke 68/Teilfläche, 325, 328/Teilfläche eingezogen. 

 

Die Planunterlagen über die Lage der eingezogenen Verkehrsflächen liegen zur Einsichtnah-

me offen. Die Planunterlagen können montags bis donnerstags in der Zeit von 9.00 Uhr bis 

12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie freitags in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

im Rathaus, Fachbereich für Recht, Vergabe und Gebühren, Bahnstr. 16, Zimmer 112, einge-

sehen werden. 

Auf die Bekanntmachung samt Anlage in elektronischer Form auf der Homepage der Stadt 

Erkrath www.erkrath.de wird hingewiesen. 

http://www.erkrath.de/
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Einziehung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 

werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düs-

seldorf schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erhe-

ben. Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den 

elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im 

Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548) in der 

jeweils geltenden Fassung eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer 

qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 

2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische 

Poststelle des Gerichts übermittelt werden.  

 

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingun-

gen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de 

aufgeführt.  

 

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden 

sollte, würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

 

Erkrath, den 24.06.2016 

 

 

       Der Bürgermeister 

       gez. Schultz 
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*** 
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